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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 



  
 

  
  

Schriftliche Frage der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg 
vom 30. Januar 2025 
(Monat Januar 2025, Arbeits-Nr. 1/433) 
 
 
 
Frage 
Wie ordnet sich der aktuelle Status der Umsetzung der Registermodernisierung hin-
sichtlich Anzahl Register, Datenschutz-Cockpit, NOOTS und Einhaltung der Fristen 
der Single-Digital-Gateway-Verordnung in den Zeitplan derselben ein (also was ist 
bereits erreicht bzw. was soll bis wann umgesetzt werden), und wie ist technisch 
und/oder organisatorisch ausgeschlossen, dass einzelne Behörden (z. B. Behörden 
mit Sicherheitsaufgaben) Schattendatenbanken anlegen, deren Datenabfragen 
dadurch nicht im Datenschutz-Cockpit auftauchen? 
 
Antwort 
Der Umsetzungsstand der Registermodernisierung inklusive des National-Once-
Only-Technical-System (NOOTS) kann dem Bericht der Gesamtsteuerung Register-
modernisierung an den IT-Planungsrat vom November 2024 entnommen werden. 
Dieser ist öffentlich unter https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2024-57 
einsehbar. 
 
Die Anforderungen der Single-Digital-Gateway-Verordnung (SDG-VO) sind umfas-
send, aber nicht abschließend erfüllt. Erste Komponenten zur Einrichtung eines EU 
Once-Only-Technical-Systems (EU-OOTS) wurden erbaut und erfolgreich getestet. 
Der flächendeckende Anschluss von betroffenen Registern und Online-Diensten an 
das EU-OOTS steht noch aus. Darüber hinaus kann der Umsetzungsstand der SDG-
VO dem Bericht an den IT-Rat vom September 2024 entnommen werden: 
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/it-rat/beschlu-
esse/beschluss_2024_03_Anlage.html. 
 
50 Register müssen die Identifikationsnummer speichern. Sie sind in der Anlage zum 
Identifikationsnummerngesetz (IDNrG) aufgeführt. Der Roll-out der Identifikations-
nummer in die Bundesregister richtet sich nach dem Beschluss des IT-Rates "Rollout 
der Identifikationsnummer nach § 1 des IDNrG in Bundesregistern" (Beschluss Nr. 
[2023/6], https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/it-rat/be-
schluesse/beschluss_2023_06_IT-Rat_Rollout_IDNr.pdf?__blob=publication-
File&v=6). 
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Der Roll-out der Identifikationsnummer in Register in Verantwortung der Länder wird 
aktuell in Abstimmung mit den Registermodernisierungskoordinatoren der Länder ge-
plant. Innerhalb der Roll-out-Vorhaben werden der Anschluss an den Identitätsdaten-
abruf (IDA) und das Datenschutzcockpit (DSC) gemeinsam betrachtet und die Mei-
lensteine aufeinander abgestimmt, sodass dieser möglichst parallel erfolgt.  
 
Vor dem Hintergrund des dargestellten Umsetzungsstands ist die Anlage einer 
„Schattendatenbank“ ausgeschlossen. Die Sicherheitsbehörden führen kein in der 
Anlage zu § 1 Identifikationsnummerngesetz (IDNrG) genanntes Register. Darüber 
hinaus gibt es keine Rechtsgrundlage, die einen Abruf der Identifikationsnummer aus 
den in der Anlage zu § 1 IDNrG genannten Register durch die Sicherheitsbehörden 
gestattet.  




